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    NÖ – Landesfeuerwehrverband

       BEZIRKSFEUERWEHRKOMMANDO  MISTELBACH




      S A N I T Ä T S D I E N S T

       Homepage:  san13.org
Atemschutz – Erstuntersuchung 

vor   Atemschutzlehrgangsbesuch

Untersuchungsformulare „Bestätigung der Tauglichkeitsuntersuchung“ sind vom jeweiligen Feuerwehrkommandaten für die Untersuchungen mitzugeben.

(zu beziehen beim Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverband in Tulln).

Zum Besuch des Lehrgangs sind Voraussetzung:

1. Nachweis der Absolvierung eines Erste Hilfe Kurses (16 stündig)

2. Allgemeine Einsatztauglichkeitsuntersuchung

Diese wird durch den Hausarzt bzw. örtlichen Feuerwehrarzt durchgeführt.

Arzttermin und Honorar sind rechtzeitig mit dem Arzt zu vereinbaren.

Das Ergebnis einer innerhalb eines Jahres durchgeführten Vorsorgeuntersuchung bzw. Musterung kann sinnvoller Weise zur Beurteilung zusätzlich herangezogen werden.

3. Belastungsuntersuchung

Diese kann nur bei vorher vom Hausarzt bestätigter allgemeiner Einsatztauglichkeit durchgeführt werden. 

(siehe Punkt 2. ) 

Sie beinhaltet eine Ergometertestung und eine Lungenfunktionsprüfung (Spirometrie) sowie die endgültige Bestätigung der körperlichen Eignung zum Atemschutzgeräteträger. 

Die Untersuchung findet zentral an der Untersuchungsstelle des Bezirksfeuerwehrkommandos statt. 

Termine und Ort werden der Ausschreibung der Lehrgänge beigelegt. 

Anmeldung unbedingt nötig: Günter Bacher

                                               Bezirksachbearbeiter Feuerwehrmedizinischer Dienst 

                                               Tel.: 0660 6589 254
                                                              ...............

Kostenbeitrag: 29,- € pro Mann. Bezahlung bei der Untersuchung. Die Kosten werden von der örtlichen

                                                     Feuerwehr rückerstattet. 

Bequeme Kleidung (Trainingsanzug) empfehlenswert. Handtuch bitte mitbringen!

(Belastungstest ist schweißtreibend!)    

----------------------

       Nachuntersuchungen in folgenden Intervallen:

· Bis 50 – alle 5 Jahre

· Ab 50 – alle 2 Jahre

· Ab 55 – jährlich

· Schutzanzugträger alle 3 Jahre

         MR Dr. Peter Pichler, Bezirksfeuerwehrarzt    2170 Poysdorf, Feuerwehrsteig 1 Tel: 02552/2790

                                                                                   Mobil: 0699 17 88 70 32  E-mail: pichler@nanet.at
